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Oberkriegskommissâriat

Beiträge an die obligatorische Arbeitslosenversicherung (ALV)

1. /l//g£?»e/«e.f

Am 1. April 1977 tritt die obligatorische Arbeitslosenversicherung (ALV) in Kraft. Der
Bezug der Beiträge erfolgt für die ALV gleichzeitig mit den AHV / IV / EO-Beiträgen.
Der Beitrag an die ALV beträgt 0,8%. Er ist wie bei der AHV / IV / EO je zur Hälfte vom
Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber zu entrichten.

2. Bet/ragrp/l/'cAi

Die Truppenrechnungsführer haben ab 1.4. 1977 von allen im Sinne der AHV-Gesetzgebung
beitragspflichtigen Löhnen und Entschädigungen folgende Arbeitnehmerbeiträge getrennt
in Abzug zu bringen:

- für die AHV /IV/ EO (wie bisher) 5,0%

- für die ALV (neu) 0,4% 5,4%

Für Lohnperioden, die im März 1977 beginnen und spätestens am 8. April 1977 enden,
muss nur der AHV / IV / EO-Beitrag erhoben werden.

3. Motfar/z'cAe Höcto,gre«ze /«> die ALV

Der Beitrag an die ALV ist vom gleichen Lohn (Entschädigung) zu erheben wie derjenige
an die AHV / IV/ EO, höchstens jedoch von Fr. 5900.— im Monat.

Im Gegensatz zu den AHV / IV/ EO-Beiträgen sind die Beiträge an die ALV in der Höhe
auf maximal Fr. 15.60 im Monat für Arbeitnehmer begrenzt.

Bei Arbeitnehmern, die im gleichen Monat für mehrere Arbeitgeber tätig sind, gilt die

monatliche Höchstgrenze für jedes einzelne Arbeitsverhältnis.

Die monatliche Höchstgrenze von Fr. 3900.— gilt ferner für Arbeitsverhältnisse, die im
Laufe des Monats beginnen oder enden. Es ist somit keine anteilsmässige Berechnung nach

Tagen oder Wochen vorzunehmen.

4. zlihrcc/zîzz/zg

Der abgezogene Arbeitnehmerbeitrag an die ALV ist wie derjenige an die AHV / IV / EO
direkt vom Bruttolohn auf dem Kompetenzenbeleg in Abzug zu bringen (ohne separaten
Einnahmebeleg).

Die Beiträge an die ALV sind auf die nächsten 10 Rp. auf- (5 und mehr Rp.) oder abzu-
runden (4 und weniger Rp.).
Die Abrechnung mit der Eidgenössischen Ausgleichskasse erfolgt durch das OKK.

5. AZwz'»w/rzztztze der 0£er£«egr&OOT»zirwifl<er 1975 (54W OKK 75)

Die Ziffer 25 der AW OKK 75 wird ab 1.1. 1978 der neuen Regelung angepasst. Diese

Bestimmungen sind bezüglich der ALV sinngemäss anzuwenden.

Oèer&riegr&OOTOTzrwiai

154


	Oberkriegskommissariat : Beiträge an die obligatorische Arbeitslosenversicherung (ALV)

